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Lfd. 
Nr. 

Bezug im 
Entwurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im 
Entwurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 
(Kenntlichmachung in blauer 
Schriftfarbe und Formatierung 
„Fett“) 

1  11. / § 47 (6) „Für Medizini-
sche Technologinnen für 
Radiologie und Medizini-
sche Technologen für Ra-
diologie gilt der Nachweis 

inhaltlich und 
rechtlich 

Das Fortgelten der Erlaubnis zum 
Führen der Berufsbezeichnung nach 
§1 Abs. 1 Nummer 2 MTAG wird in 
§76 MTBG geregelt. 

Um Rechtssicherheit für die Berufs-
angehörigen, die eine Erlaubnis zum 

 „Für Medizinische Technologinnen 
für Radiologie und Medizinische 
Technologen für Radiologie gilt der 
Nachweis der erforderlichen Fach-
kunde mit der Erlaubnis nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 2 des MT-Berufe-
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im 
Entwurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im 
Entwurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 
(Kenntlichmachung in blauer 
Schriftfarbe und Formatierung 
„Fett“) 

der erforderlichen Fach-
kunde mit der Erlaubnis 
nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 2 des MT-Berufe-Ge-
setzes vom 24. Februar 
2021 (BGBl. I S. 274) für 
die vorbehaltenen Tätig-
keiten nach § 5 Absatz 2 
des MT-Berufe-Gesetzes 
als erbracht.“ 

Führen der Berufsbezeichnung nach 
MTAG erworben haben, zu schaffen 
ist der entsprechende Paragraph 
des MTBG in den Verordnungstext 
zu integrieren. 

MTR die nach MTAG ihre Berufser-
laubnis bekommen haben, können 
diese weiterhin nur über die Berufs-
urkunde zur Erlaubnis der Führen 
der Berufsbezeichnung als Medizi-
nisch-technische Radiologieassis-
tent/-innen nachweisen. Diese gilt 
nach § 71 MTBG als Erlaubnis zum 
Führen der Berufsbezeichnung der 
Medizinischen Techolog/-innen für 
Radiologie. 

Um die Arbeit für alle Beteiligten zu 
erleichtern und Rechtssicherheit zu 
schaffen, empfehlen wir die Ergän-
zung des § 71 MTBG in den Verord-
nungstext. 

Gesetzes vom 24. Februar 2021 
(BGBl. I S. 274) für die vorbehalte-
nen Tätigkeiten nach § 5 Absatz 2 
des MT-Berufe-Gesetzes als er-
bracht.“ Gemäß Regelung nach § 
71 MTBG ist das Fortgelten der Er-
laubnis zum Führen der Berufsbe-
zeichnung geregelt und der ent-
sprechende Nachweis anzuerken-
nen. 

2  27. b) / §145 
Abs. 2 Nr. 2 2. „Personen mit 

einer Erlaubnis nach § 1 
Absatz 1 Nummer 2 des 
MT-Berufe-Gesetzes,“. 

 

Inhaltlich und 
rechtlich 

Siehe vorhergehende Begründung 
unter lfd. Nr. 1 Personen mit einer Erlaubnis 

nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des 
MT-Berufe-Gesetzes,“ sowie ge-
mäß der Regelung nach § 71 
MTBG. 



 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im 
Entwurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im 
Entwurf 

Art der Anmer-
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 
(Kenntlichmachung in blauer 
Schriftfarbe und Formatierung 
„Fett“) 

3  28. b) / §146 
Abs.2 Nr. 2 In Absatz 2 Nummer 2 

wird das Wort „MTA-Ge-
setzes“ durch das Wort 
„MT-Berufe-Gesetzes“ 
ersetzt. 

 

Inhaltlich und 
rechtlich 

Siehe vorhergehende Begründung 
unter lfd. Nr. 1 

Personen mit einer Erlaubnis nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 2 des MT-
Berufe-Gesetzes,“ sowie gemäß 
der Regelung nach § 71 MTBG. 
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